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Antrag 
 
der Fraktion der CDU 
der Fraktion der SPD 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion DIE LINKE 
 
 
 
Bestellung der Ausschüsse des Landtags und Festlegung der Zahl der Mitglieder 
 
 
Der Landtag Nordrhein-Westfalen bestellt für die 15. Wahlperiode Fachausschüsse und legt 
die Zahl der Mitglieder wie folgt fest: 
 
 
25 Mitglieder Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Integration 
 Ausschuss für Bauen, Wohnen und Verkehr 
 Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 
 Haupt- und Medienausschuss 
 Haushalts- und Finanzausschuss 
 Innenausschuss 
 Ausschuss für Kommunalpolitik 
 Petitionsausschuss 
 Ausschuss für Schule und Weiterbildung 
 Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Land-

wirtschaft und Verbraucherschutz 
 Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand und Energie  
 
21 Mitglieder Ausschuss für Frauenpolitik 
 Ausschuss für Europa und Eine Welt 
 Ausschuss für Haushaltskontrolle 
 Ausschuss für Innovation, Wissenschaft, Forschung und 

Technologie 
 Kulturausschuss 
 Rechtsausschuss 
 Sportausschuss 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 15. Wahlperiode Drucksache 15/42 

 

 2 

Die Berechnung der Zahl der auf die Fraktionen entfallenden Sitze im Ältestenrat und in den 
Ausschüssen hat der Landtag in seiner Sitzung am 9. Juni 2010 nach dem Verfahren der 
mathematischen Proportion (System Hare-Niemeyer) festgelegt, soweit nichts anderes be-
stimmt oder von den Fraktionen vereinbart wird (Drucksache 15/12). 
 
Für die Ausschüsse mit 21 Mitgliedern wird zur Abbildung der Mehrheitsverhältnisse für die-
se Wahlperiode abweichend von dem o.g. Beschluss folgende Ausschussbesetzung festge-
legt: 
 
CDU 7 Mitglieder 
SPD 7 Mitglieder 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 3 Mitglieder 
FDP 2 Mitglieder 
LINKE 2 Mitglieder 
 
 
Der Landtag stimmt gemäß § 47 Abs. 2 GO LT zu, dass folgende Fachausschüsse zur Vor-
bereitung ihrer Beschlüsse Unterausschüsse einsetzen, die mit jeweils 9 Mitgliedern besetzt 
werden: 
 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales 
und Integration 

Unterausschuss Integration 

Haushalts- und Finanzausschuss Unterausschuss Personal 
 Unterausschuss Landesbetriebe und Son-

dervermögen 
Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand und 
Energie 

Unterausschuss Bergbausicherheit 

 
 
 
 
 
 
 
Karl-Josef Laumann Hannelore Kraft Sylvia Löhrmann 
Peter Biesenbach Carina Gödecke Johannes Remmel 
   
und Fraktion und Fraktion und Fraktion  

 
 
Dr. Gerhard Papke Wolfgang Zimmermann 
Ralf Witzel Ralf Michalowsky 
  
und Fraktion und Fraktion 

 
 


